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Einleitung

Sie wissen noch nicht, welchen Beruf Sie ergreifen wollen? Dann haben wir vielleicht wichtige Informationen für Sie! Wir stellen Ihnen den Beruf des „Fachgehilfen in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen“, kürzer der "Steuerfachgehilfin" bzw. des „Steuerfachangestellten“ vor. Im Rahmen der Überarbeitung der Ausbildungsordnung, mit deren Verabschiedung etwa im Jahre 1995 gerechnet werden kann, wird die Berufsbezeichnung voraussichtlich geändert in „Steuerfachangestellter“. Diese Bezeichnung spiegelt besser als der bisherige Begriff die qualitativen Merkmale wider, die diesem Beruf zueigen sind.

I. Steuerfachangestellte - der unentbehrliche Mitarbeiter des Steuerberaters

Der Ausbildungsberuf des Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Zuständige Stelle für die Ausbildung sind die Steuerberaterkammern. Die Anschriften der Verbände und Kammern sind unter IX. Anschriften abgedruckt.

Der Steuerfachangestellte ist die unentbehrliche Fachkraft im Büro des Steuerberaters. Die berufliche Tätigkeit des Steuerfachangestellten ist damit entscheidend geprägt vom dessen Aufgabenbereich. Deshalb lassen sich die Aufgaben des Steuerfachangestellten am besten im Zusammenhang mit den Aufgaben der Steuerberater beschreiben.

1. Die Aufgaben des Steuerberaters
Steuerberater vertreten die Interessen der Steuerbürger. Sie werden tätig u.a. für den gewerblichen Mittelstand, z.B. Autohäuser, Bürofachhandel, Möbelhandlungen, Hoch- und Tiefbaufirmen, Betriebe des Baunebengewerbes sonstige Handwerksbetriebe, Groß- und Einzelhandelsbetriebe, Fabrikationsbetriebe, Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes, Apotheken, Ärzte, Zahnärzte, Ingenieure, Statiker, Softwarefirmen,  Land- und Forstwirte, sonstige Selbständige, Existenzgründer, Arbeitnehmer, Sparer und Rentner. 

Die Aufgaben des Steuerberaters lassen sich zusammengefasst wie folgt darstellen:

· Er berät den Steuerbürger bei der Erstellung seiner persönlichen Steuererklärungen. Er achtet bei den Beratungsgesprächen darauf, dass sämtliche Steuerersparnismöglichkeiten ausgeschöpft werden.

· Er hilft dem Steuerbürger, seine gesetzlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten zu erfüllen. Er erstellt den handels- und/oder steuerrechtlichen Jahresabschluss sowie  die damit verbundenen Steuererklärungen.

· Er vertritt seine Auftraggeber gegenüber den Finanzbehörden, den Finanzgerichten sowie bei Außenprüfungen, ggf. in Steuerstrafsachen und in Bußgeldverfahren.
· Die Hilfe bei der Steuergestaltung umfasst z.B.


- die Wahl der Unternehmensform


- die Investitionsplanung und Finanzierungsgestaltung


- Fragen der Unternehmensnachfolge und -sicherung


- Vermögensanlagestrategien im privaten Bereich oder 


- steuerliche Auswirkungen von Schenkungen, Testamenten und Erbverträgen.

· Die Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen dient dazu, Unternehmen erfolgreicher zu machen.

· Als Treuhänder wird der Steuerberater tätig, wenn er zum Vermögensverwalter, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Betreuer (vormals Pfleger, Vormund), Konkursverwalter, Liquidator oder Nachlaßverwalter bestellt ist.

· Gerichte ziehen den Steuerberater als unabhängigen und neutralen Gutachter hinzu, wenn es um die Beurteilung komplizierter wirtschaftlicher Zusammenhänge geht. 

· Neben freiwilligen Prüfungen in Unternehmen können Steuerberater die gesetzlichen Prüfungen bei Immobilien- und Darlehensmaklern sowie aktienrechtliche Gründungsprüfungen vornehmen. 

· Steuerberater bescheinigen die Beachtung steuerrechtlicher Vorschriften in Vermögensübersichten und Erfolgsrechnungen.

2. Die Aufgaben des Steuerfachangestellten (Steuerfachangestellten)

Der Steuerfachangestellte unterstützt den Steuerberater. Seine fachspezifischen Aufgaben erstrecken sich danach insbesondere auf folgende Schwerpunkte:

· Erfassung von Buchführungsdaten

· Erstellung von Finanzbuchführungen

· Mitwirkung bei bzw. Erstellung von Jahresabschlüssen und deren sachliche und rechnerische Vor-Prüfung

· Mitwirkung bei und  Erstellung von Steuererklärungen

· Prüfung von Steuerbescheiden

· Entwerfen von Schriftsätzen

· Erstellen von Lohn- und Gehaltsabrechnungen

In diesen Aufgabenbereichen wird der Steuerfachangestellte zur Unterstützung des Steuerberaters tätig. Er hat die Aufgabe, einmalige oder laufende Vorgänge weitgehend selbständig zu erledigen, entscheidungsreif vorzubereiten oder zusammen mit dem Steuerberater zu bearbeiten. 

Darüber hinaus bekommt der Steuerfachangestellte aber auch Kontakt zu anderen Aufgabenfeldern, die zum Teil Inhalte anderer Ausbildungsberufe (z.B. des Bank- oder Versicherungskaufmanns sind), wie z.B. die Büroorganisation, Kalkulation, Bewertung von Warenbeständen, Kreditbeurteilung und Zahlungsverkehr sowie  Versicherungsfragen.

Der Umgang mit EDV-Technik ist Grundvoraussetzung für den Beruf des Steuerfachangestellten. 

II. Steuerfachangestellte - ein Beruf mit hohen persönlichen Anforderungen

Steuerfachangestellte ist im Hinblick auf die hohen Anforderungen kein „Jedermannsberuf“. Wer in diesem Beruf Erfolg haben will, der muss einige wichtige Voraussetzungen erfüllen. 

 Allgemein werden von jedem Bewerber eine gute Auffassungsgabe sowie solide mündliche und schriftliche Ausdrucksmöglichkeiten erwartet. Denn: Der Steuerfachangestellte hat  mit der Erfassung von Lebenssachverhalten und deren Beurteilung zu tun. Er muss in der Lage sein, diese dem Finanzamt, dem Mandanten oder sonstigen Personen mündlich und schriftlich in allgemein-verständlicher Form klar darzulegen.

Der Steuerfachangestellte wird mit einer Vielzahl von Fachfragen konfrontiert, deren Beantwortung er zu einem erheblichen Teil selbst übernehmen muss, um den Praxisinhaber zugunsten von besonders schwierigen Beratungsaufgaben zu entlasten.

Schließlich wird Interesse für den Umgang mit Menschen, Zahlen und Fakten verlangt. Durch den laufenden Kontakt zu den Mandanten ist der Steuerfachangestellte ein Aushängeschild jeder Praxis.

Gute Kenntnisse auf dem Gebiet des Rechnungswesens sind unbedingt erforderlich. 

Der Umgang mit Gesetzestexten und Fachliteratur ist ebenso unerlässlich wie die Bereitschaft, sich ständig fortzubilden. Denn: Die Gesetzeslage ändert sich laufend. Das Fachwissen ist dementsprechend ständig aktuell zu halten. Die Verbände bieten hier viele Fortbildungsmöglichkeiten an.

III. Steuerfachangestellte - Ausbildung im Dualen System

1. Ausbildungsvoraussetzungen

Voraussetzung für eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist der Abschluss einer allgemeinbildenden Schule. Der Hauptschulabschluss ist demnach zwar ausreichend, doch erleichtern der Abschluss der höheren Handelsschule bzw. die Mittlere Reife oder das Abitur die Ausbildung erheblich. 

Als Abiturient werden Sie vielleicht fragen: warum Ausbildung statt Studium? Hierzu folgendes:

Die Zahl der Studenten, die vorher eine Ausbildung durchlaufen haben, hat sich deutlich erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine vorherige Ausbildung den Studienerfolg entscheidend begünstigt. Insbesondere für die Studienfächer Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft bietet sich die Ausbildung zum Steuerfachangestelltenberuf als ideale Grundausbildung an.

2. Gegenstände der Ausbildung

Gegenstände der Berufsausbildung sind z. Zt. mindestens die folgenden Kenntnisse und Fertigkeiten:

1. Stellung des ausbildenden Betriebes im Rahmen der Rechts- und Wirtschaftsordnung


a. Bedeutung und gesetzliche Grundlagen der steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe


b. Ausbildung zum Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen


c. Arbeitsrecht, insbesondere Arbeitsschutzrecht, und Sozialrecht

2. Verwaltungsarbeiten

3. Grundzüge des Schuldrechts, allgemeine Bestimmungen des Steuerrechts

4. Rechnungswesen


a. Buchführung und Abschlusstechnik


b. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung


c. Elektronische Datenverarbeitung

5. Abgabenordnung und Finanzgerichtsbarkeit

6. Steuerarten


a. Umsatzsteuer


b. Einkommensteuer, Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer


c. Körperschaftsteuer


d. Gewerbesteuer


e. Bewertungsgesetz und Vermögensteuer


f. Sonstige Steuern und nichtsteuerliche Regelungen mit steuerlichen Auswirkungen.

3. Die theoretische Ausbildung

Die fachtheoretische Berufsausbildung obliegt der Berufsschule. Dort sind in der Regel

Steuerfachklassen eingerichtet. Die wichtigsten Unterrichtsfächer sind Steuerlehre, Buchführung und Betriebswirtschaftslehre. 

Die berufsständischen Organisationen der Steuerberater bemühen sich, die Berufsschullehrer über aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht aus ihrer Sicht so gut wie möglich zu unterrichten, damit die fachtheoretische Ausbildung so praxisgerecht wie möglich ist.

4. Die praktische Ausbildung

Der betriebliche, praxisorientierte Teil der Ausbildung findet in den Praxen der Angehörigen des steuerberatenden Berufs statt. Dort wird das in der Berufsschule erworbene theoretische Wissen praktisch angewendet. Es handelt sich also um eine sog. duale Ausbildung. Die Inhalte von theoretischer und praktischer Ausbildung werden also grundsätzlich parallel zueinander vermittelt (siehe. Abb. 1) Zu diesem Zweck wird vom Ausbilder ein Ausbildungsplan aufgestellt. 

5. Ausbildungsbegleitende Maßnahmen

Vielfach werden zur Abrundung der theoretischen und der praktischen Ausbildung vor allem von den Bildungseinrichtungen der Berufsorganisationen ausbildungsbegleitende Maßnahmen angeboten. 

6. Prüfungen

In den staatlich anerkannten Ausbildungsberufen sind Prüfungen durchzuführen. Sie werden für die Auszubildenden in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen vor der jeweils zuständigen Steuerberaterkammer abgelegt. Für die Abnahme der Prüfungen werden bei den Kammern Prüfungsausschüsse eingerichtet.  Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl, sowie mindestens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören. Der Prüfungsausschuss muss aus mindestens 3 Personen bestehen. 

a. Die Zwischenprüfung

Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres wird zur Ermittlung des Ausbildungsstandes eine Zwischenprüfung durchgeführt. Sie ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung. Die Zwischenprüfung ist schriftlich an Hand praxisbezogener Fälle oder Aufgaben in einer Prüfungsdauer von etwa 3 Stunden durchzuführen. Das Nichtbestehen der Prüfung hat keine Auswirkungen auf die weitere Ausbildung, insbesondere muss sie nicht wiederholt werden. Allerdings sollte ein nicht bestandene Zwischenprüfung den Anstoß für eine intensivierte Ausbildungsaktivität geben.

b. Die Abschlussprüfung

Gegen Ende der Ausbildungszeit legt der Auszubildende vor dem Prüfungsausschuss der zuständigen Steuerberaterkammer die Abschlussprüfung ab. Sie erstreckt sich auf alle im Ausbildungsplan aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten sowie auf den im Unterricht der Berufsschule vermittelten Lehrstoff.

Die Abschlussprüfung gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung.

Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf folgende Fächer:

· Steuerwesen (Bearbeitungszeit ca. 150 Minuten)

· Rechnungswesen (Bearbeitungszeit ca. 150 Minuten)

· Wirtschaftslehre (Bearbeitungszeit ca. 90 Minuten)

In der mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer soll der Auszubildende zeigen, dass er praxistypische und fächerübergreifende Fälle lösen kann. 

Bei Nichtbestehen kann die Abschlussprüfung zweimal wiederholt werden. Wird die Abschlussprüfung nicht bestanden, endet das Ausbildungsverhältnis mit dem Ablauf der vereinbarten Ausbildungsdauer, es sei denn, sie wurde auf Antrag des Auszubildenden über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert bis zur nächsten Prüfung. Im Falle des Bestehens der Abschlussprüfung endet das Ausbildungsverhältnis im Zeitpunkt der Mitteilung des Prüfungsergebnisses.
Zusammengefasst lässt sich der Weg zum Steuerfachangestellten wie in der Abbildung 1 darstellen:

Voraussetzungen für die Prüfung zum Steuerfachangestellten

	
	Berufsschule
	Zwischenprüfung
	Abschlussprüfung

	


	Ausbildungsbeginn:

1. August eines Jahres
Ausbildungsdauer:

grundsätzlich 3 Jahre

Schulpflicht:

für Jugendliche oder wenn die Ausbildung vor Vollendung des 21. Lebensjahres begonnen wurde
	Zeitpunkt:
nach 2 Jahren

nur schriftlich;

Ermittlung des Ausbildungsstandes 

(3 Std.)
	Zeitpunkt:
nach 3 Jahren

schriftlich und mündlich
schriftlich:

· Steuerwesen (2 ½ Std.)

· Rechnungswesen (2 ½ Std.)

· Wirtschaftslehre (1 ½ Std.)

mündlich: 

· Lösung praktischer und fachübergreifender Fälle (1/2 Std.)

	
	1. Halbjahr
	2. Halbjahr
	3. Halbjahr
	4. Halbjahr
	5. Halbjahr
	6. Halbjahr

	


	1. Bedeutung und gesetzliche Grundlagen der steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe

2. Ausbildung zum Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen

3. Arbeitsrecht

4. Verwaltungsarbeiten (1)


	1. Verwaltungsarbeiten (2)

2. Buchführung und Abschlusstechnik

3. Elektronische Datenverarbeitung

4. Abgabenordnung und Finanzgerichtsbarkeit

5. Umsatzsteuer
	1. Verwaltungsarbeiten 

2. Grundzüge des Schuldrechts, allgemeine Bestimmungen des Steuerrechts

3. Buchführung und Abschlusstechnik

4. Elektronische Datenverarbeitung

5. Abgabenordnung und Finanzgerichtsbarkeit

6. Umsatzsteuer

7. Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer

8. Sonstige Steuern und nichtsteuerliche Regelungen mit steuerrechtlichen Auswirkungen 
	1. Verwaltungsarbeiten

2. Grundzüge des Schuldrechts, allgemeine Bestimmungen des Steuerrechts

3. Buchführung und Abschlusstechnik

4. Elektronische Datenverarbeitung

5. Abgabenordnung und Finanzgerichtsbarkeit

6. Umsatzsteuer

7. Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer

8. Gewerbesteuer

9. Sonstige Steuern und nichtsteuerliche Regelungen mit steuerrechtlichen Auswirkungen
	1. Bedeutung und gesetzliche Grundlagen der steuer- und wirtschaftsberatenden Berufe

2. Buchführung und Abschlusstechnik

3. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

4. Abgabenordnung und Finanzgerichtsbarkeit

5.Umsatzsteuer

6. Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer

7. Körperschaftsteuer

8. Gewerbesteuer

9. Bewertungsgesetz und Vermögensteuer

10. Sonstige Steuern und nichtsteuerliche Regelungen mit steuerrechtlichen Auswirkungen 
	1. Buchführung und Abschlusstechnik

2. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

3. Abgabenordnung und Finanzgerichtsbarkeit

4. Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer

5. Körperschaftsteuer

6. Bewertungsgesetz und Vermögensteuer

7. Sonstige Steuern und nichtsteuerliche Regelungen mit steuerrechtlichen Auswirkungen


(Abbildung 1)

IV. Der Ausbildungsvertrag

Der Ausbildungsvertrag ist die rechtliche Grundlage für das Ausbildungsverhältnis. Er wird zwischen dem Steuerberater und dem Jugendlichen (bzw. dessen Eltern in Vertretung des Minderjährigen) geschlossen und bei der zuständigen Steuerberaterkammer registriert. 

1. Inhalt

        a. Probezeit 

Die ersten drei Monate des Ausbildungsverhältnisses gelten als Probezeit, in der das Ausbildungsverhältnis von beiden Vertragsparteien jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden kann. In dieser Zeit sollten sich der Auszubildende, dessen Eltern und der Ausbilder die Frage stellen und beantworten, ob der Auszubildende für den ausgewählten Beruf geeignet und begabt ist. Es ist beileibe keine Schande, nicht auf Anhieb die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Ist das der Fall und kommt eine der Vertragsparteien nach reiflicher Überlegung zu dieser Überzeugung, dann sollte man das Gespräch miteinander suchen und ohne jede falsche Rücksichtnahme das Ausbildungsverhältnis beenden. Außerdem sollte nicht übersehen werden, dass ein Ausbildungsverhältnis nach Ablauf der Probezeit nur unter erschwerten Bedingungen gelöst werden kann, was oftmals zu unfruchtbaren Auseinandersetzungen führt, die bei richtigem Verständnis der Probezeit hätten vermieden werden können. 

        b. Arbeitszeit

Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit darf die Dauer von acht Stunden nicht überschreiten, § 3 Arbeitszeitordnung. Jugendliche dürfen nur an 5 Tagen in der Woche beschäftigt werden und nicht mehr als 40 Stunden in der Woche und nicht mehr als 8 Stunden täglich arbeiten, §§ 8 und 15 JArbSchG.

Berufsschultage mit mehr als 5 Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten sind mit jeweils 8 Stunden nur auf die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich und nicht auf die kürzere tarifliche Arbeits- bzw. Ausbildungszeit anzurechnen, wenn es an einer eigenen tariflichen Anrechnungsregelung fehlt, BAG vom 27. Mai 1993 - 5 AZR 252/91. Für die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gilt also die 40-Stunden-Woche.

        c. Vergütung 

Tarifvertragliche Regelungen fehlen im steuerberatenden Beruf. Die Vergütung erfolgt vielfach in Anlehnung an den Groß- und Außenhandelstarifvertrag. Die Vergütungen erfragen Sie bitte bei der Verbandsgeschäftsstelle.

Die berufsständischen Organisationen wirken darauf hin, dass Unterschreitungen dieser Vergütungssätze vermieden werden, auch wenn dies in einem Umfang von bis zu 20% möglich ist.

        d. Urlaub

Der Mindesturlaub ergibt sich aus § 3 BUrlG. Er beträgt mindestens 18 Werktage. Ganz überwiegend wird aber ein längerer Urlaub vereinbart.

Für Jugendliche beträgt der Urlaub gem. § 19 Abs. 1 JArbSchG jährlich

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16. Jahre alt ist;

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17. Jahre alt ist;

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18. Jahre alt ist;

Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren, § 19 Abs. 2 JArbSchG.

Der volle Urlaub kann  erstmals nach einer 6-monatigen Wartezeit beansprucht werden. Im ersten und letzten Ausbildungsjahr ist der Urlaub anteilig zu geben. Beginnt das Ausbildungsverhältnis vor dem 30. 6. oder endet es nach dem 30.6., ist der gesamte Jahresurlaub zu gewähren. 

        e. Kündigung

Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis ohne Begründung und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von beiden Seiten gelöst werden. 

Nach Ablauf der Probezeit kann es nur gekündigt werden

1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist

2. vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

Eine fristgerechte Kündigung des Ausbilders ist nicht vorgesehen. Er kann nur aus wichtigem Grund kündigen. Wichtige Gründe können z.B. beharrliche Lernverweigerung im Betrieb oder in der Berufsschule sein.

Unentschuldigtes Fehlen im Betrieb oder in der Berufsschule, eigenmächtiger Urlaubsantritt können  in Einzelfällen ebenfalls als wichtige Gründe in Betracht kommen. 

        f. Ausbildungsdauer

Wir empfehlen, grundsätzlich nur Ausbildungsverträge über 3 Jahre abzuschließen. Es sollte dem Auszubildenden verdeutlicht werden, dass im Hinblick auf die hohen Anforderungen des Ausbildungsberufs eine kürzere Ausbildung nicht akzeptiert wird. Statt dessen sollte die Bereitschaft signalisiert werden, aufgrund entsprechender nachweislicher Leistungen die Zustimmung zum Vorziehen der Abschlussprüfung um ein halbes Jahr zu geben. Für besonders Tüchtige sieht das Gesetz auch die Möglichkeit einer Verkürzung der Ausbildungszeit von bis zu  einem Jahr vor.

    2. Abschluss des Ausbildungsverhältnisses

Das Ausbildungsverhältnis endet bei erfolgreich abgelegter Prüfung mit dem Bestehen der Prüfung. Es endet gem. § 14 Abs. 2 BBiG mit dem Zeitpunkt der Mitteilung des Prüfungsergebnisses und nicht mit Ablauf des Tages, in den dieses Ereignis fällt. 

Bei nicht bestandener Prüfung endet das Ausbildungsverhältnis gem. § 14 Abs. 1 BBiG erst mit dem Ablauf der vereinbarten Ausbildungsdauer, es sei denn, es wurde auf Verlangen des Auszubildenden über diesen Zeitpunkt hinaus bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung,  höchstens aber um ein Jahr, verlängert. Der Ausbilder muss diesem Verlangen stattgeben.

V. Steuerfachangestellte - ein Beruf  mit Perspektiven
Das Steuerwesen hat Tradition. Das Thema „Steuern“ ist fast so alt wie die Menschheit. Es wird auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. Neue Märkte, neue Steuergesetze und neue Aufgabenbereiche kennzeichnen das zukunftssichere Berufsbild. Steuerfachangestellten können also auch in Zukunft davon ausgehen, in den Praxen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut zu werden. 

Nach Abschluss der Ausbildung und einer Berufspraxis von drei Jahren bei einem Angehörigen des steuerberatenden Berufs besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich zum Steuerfachassistenten weiterzubilden. Nach einer zehnjährigen hauptberuflichen Tätigkeit als Steuerfachangestellte können Sie es sogar zum Steuerberater bringen, wenn Sie die Steuerberaterprüfung erfolgreich ablegen. Sie können sich damit vom Angestellten zum Selbständigen entwickeln. Gut 1/3 derer, die die Steuerberaterprüfung ablegen, sind den Weg über die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gekommen. Allerdings muss der Ablegung der Prüfung der Erwerb fundierter theoretischer Kenntnisse vorausgehen.

Entsprechende Aus- und Fortbildungsangebote werden u.a. von den Bildungseinrichtungen der Berufsorganisationen, vor allem der Verbände, angeboten. Die Anschriften sind unter „IX. Anschriften“ abgedruckt.

1. Die Fortbildung zum Steuerfachassistenten/ -fachwirt

Die Weiterqualifizierung zum Steuerfachassistenten setzt eine bestimmte Ausbildung und eine bestimmte hauptberufliche Tätigkeit voraus. Hierzu wird auf die Darstellung in Abbildung 2 verwiesen.

Voraussetzungen für die Prüfung zum Steuerfachassistenten/ -fachwirt
	Ausbildung
	Ausbildung als Fachangestellter
	Abschluss einer gleichwertigen  Ausbildung
	Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuer- und Rechnungswesens

	Praktische

Tätigkeit
	mindestens 3 Jahre hauptberufliche Tätigkeit bei einem Angehörigen des  steuerberatenden  oder wirtschaftsprüfenden Berufs
	mindestens 5 Jahre hauptberufliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuer- und Rechnungswesens, davon mindestens 3 Jahre beim Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder der entsprechenden Berufsgesellschaft
	mindestens 8 Jahre hauptberufliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuer- und Rechnungswesens, davon mindestens 5 Jahre beim Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder der entsprechenden Berufsgesellschaft

	Anmeldung zur Prüfung als Steuerfachassistent
bei der zuständigen Steuerberaterkammer

	Prüfungsgebiete

	· Allgemeine Steuergesetze (insbesondere Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Bewertungsgesetz)

· Einzelsteuergesetze (insbesondere Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Vermögensteuer)
	· Rechnungswesen (insbesondere Buchführung und Jahresabschluss)

· Grundzüge der Betriebswirtschaft

· Grundzüge des Bürgerlichen Rechts


(Abbildung 2)

2. Die Fortbildung zum Steuerberater
Der Weg zum Steuerberater ergibt sich im Überblick aus Abbildung 3.

Voraussetzungen für die Prüfung zum Steuerberater
	Praktische Tätigkeitszeiten:

· Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder eines Hochschulstudiums mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von jeweils mindestens 8 Semestern und anschließende zweijährige praktische Tätigkeit.

· Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums oder ein Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung mit einer Regelstudienzeit von jeweils weniger als 8 Semestern und anschließender dreijähriger praktischer Tätigkeit.

· Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf oder eine andere gleichwertige Vorbildung und anschließende zehnjährige praktische Tätigkeit (geprüfte Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte sieben Jahre).



	Umfang der praktischen Tätigkeit:

Mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der Bundes-/Landessteuern.



	Antrag auf Zulassung:

Gemäß §§ 36 ff. StBerG (u. a. Wohnsitz innerhalb des EWR, geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, persönliche Eignung).



	Inhalt der Steuerberaterprüfung:

Prüfungsgebiete der Steuerberaterprüfung sind:

· Steuerliches Verfahrensrecht,

· Steuern vom Einkommen und Ertrag,

· Bewertungsrecht, Erbschaftsteuer- und Grundsteuer,

· Verbrauch- und Verkehrsteuern, Grundzüge des Zollrechts,

· Handelsrecht sowie Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, des Gesellschaftsrechts, 

   des Insolvenzrechts und des Rechts der Europäischen Gemeinschaft,

· Betriebswirtschaft und Rechnungswesen,

· Volkswirtschaft,

· Berufsrecht.

Nicht erforderlich ist, dass sämtliche Gebiete Gegenstand der Prüfung sind.


(Abbildung 3)

Wer sich eingehender für die Weiterbildung zum Steuerberater interessiert, der sei an dieser Stelle auf die Berufsinformationen Nr. 1 „Steuerberater im Aufwärtstrend“ verwiesen

3. Verdienstaussichten
Die Verdienstaussichten sind entsprechend dem Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in den Praxen der Angehörigen der steuerberatenden Berufe als gut zu bezeichnen. Hier wirkt sich aus, dass vielfach auch andere potentielle Arbeitgeber Interesse an ausgebildeten Steuerfachangestellten haben. 

Aufgrund von Gehaltsumfragen liegen dem Steuerberaterverband Westfalen-Lippe entsprechende Erkenntnisse vor:

VI. Ausbildungsplatzsuche
Wenn Sie nach diesen Ausführungen das Gefühl haben, der Beruf des Steuerfachangestellten sei der für Sie „richtige“, dann sollten Sie sich um einen Ausbildungsplatz bemühen. Neben der Vermittlung durch das Arbeitsamt sind auch direkte Bewerbungen unter Beifügung der üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) erfolgversprechend. Sie können auch in den von den Verbänden herausgegebenen Mitgliederzeitschriften Inserate placieren. Außerdem stehen in den Tageszeitungen wöchentlich Anzeigen von Berufsangehörigen, die qualifizierte Mitarbeiter suchen.

VII. Weiterführende Literatur
Borrosch    





Die Karriereleiter

Breit/Schweizer/Weßling



Steuerfachangestelltenhandbuch

Gilgan/Pestke/Wehmeier (Hrsg DStV)
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